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Warum Ausgleich? 

 

- Resultiert aus der Eingriffsregelung 

 

- Täglicher Flächenverbrauch (2015: 66 ha/Tag)  Die Eingriffsregelung soll dabei helfen, die 

Verluste an Natur und Landschaft auszugleichen 

 

 

Gesetzesgrundlagen 

 

- § 13 BNatSchG: „Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher 

vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- 

oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 

kompensieren.“ 

 

- § 1a Abs. 3 BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts (…) (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung 

nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.“ 
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Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft“ (StMLU 2003) 

 

- existiert seit 1999  

 

- findet in der Bauleitplanung Anwendung 

(Anwendung ist jedoch nicht verpflichtend!) 

 

- Ergebnis der Eingriffsbilanzierung: Fläche in m² 

 

- Die Flächengröße der Ausgleichsfläche 

entspricht der Eingriffsfläche x Kompensations-

faktor (die Ausgleichsfläche ist dadurch in der 

Regel kleiner als die  

 Eingriffsfläche) 

 

- Aufwertung auf der Aus- 

 gleichsfläche um mind.  

 eine Wertstufe 

 

  

Bayerische Kompensationsverordnung 

(BayKompV) 

 

- Seit dem 01.09.2014 in Kraft  

 

- findet im Wesentlich auf alle Eingriffe (§ 14 

Abs. 1 BNatSchG) Anwendung  

 

- Ergebnis der Eingriffsbilanzierung: 

Wertpunkte 

 

- Die Wertpunkte der Ausgleichsfläche müssen 

mindestens denen der Eingriffsfläche 

entsprechen (die Ausgleichsfläche ist in der 

Regel kleiner als die Eingriffsfläche) 
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Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft“ (StMLU 2003) 

 

  

Bayerische Kompensationsverordnung 

(BayKompV) 

 

  

2. Methoden zur Bearbeitung 
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- Zeitnahe Durchführung 

 

- Flächeneignung (Standortbedingungen, Aufwertungsfähigkeit) 

 

- Fläche muss verfügbar sein (Eigentum oder Sicherung über Grundbucheintrag o.ä.) 

 

- Dauerhafte Sicherung bzw. Sicherung solange der Eingriff besteht, für Zwecke des Naturschutzes 

 

- Unterhaltungszeitraum solange der Eingriff besteht bzw. nach § 10 Abs. 4 BayKompV max. 25 J. 
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- Ausgleich im engen räumlichen Bezug, Ersatz im Naturraum 

 

- § 15 Abs. 2 BNatSchG: 

 „Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 

landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, 

wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 

Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 

neu gestaltet ist.“  
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- Niedernberg liegt überwiegend im 

Oberrheinischen Tiefland und Rhein-Main-

Tiefland (D53); 

Benachbarter Naturraum: Odenwald, 

Spessart und Südrhön (D55); 

 

- Naturschutzbehörde ist unter Umständen 

mit Ersatz in benachbartem Naturraum 

einverstanden, wenn die Gemeinde 

begründen kann, weshalb zum Zeitpunkt 

des Bedarfs (also eines Genehmigungs-

verfahrens) keine Flächen im gleichen 

Naturraum zur Verfügung stehen! 

 

3. Anforderungen an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) 
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- Das Ökokonto ist ein Instrument, um vorsorgend Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich zu 

bevorraten 

 

- Freiwillige Vorleistung ohne rechtl. Bindung; solange Flächen nicht „verbucht“ sind, ist auch noch 

eine anderweitige Verwendung möglich 

 

- § 16 Abs. 2 BNatSchG: „Die Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

mittels Ökokonten (…) richtet sich nach Landesrecht“ 

 

  - § 16 Abs. 3 BayKompV: „Für jedes 

Kalenderjahr der vorgezogenen zeitlichen 

Realisierung erfolgt ein Zuschlag an 

Wertpunkten (…) in Höhe von drei v.H. (…) 

über einen Zeitraum von höchstens zehn 

Jahren.“ 

 

- Die vorgezogene Umsetzung von 

Ökokontomaßnahmen vermindert im 

Ergebnis den Flächenbedarf für Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen. 

  

4. Ökokontoflächen – Grundlagen und Vorteile 
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- Gewerblich betriebene Ökokonten sind durch vom LfU anerkannte Betreiber zulässig 

(§ 13 Abs. 3 BayKompV) 

 

- Enthalten sind: 

o Herstellung der Maßnahmen 

o Pflege für (meist) 25 Jahre 

o Flächenbereitstellung 

o Notarkosten 

o Meldung an das Ökoflächenkataster beim LfU 

o Gesamte Organisation / Abwicklung 

5. Gewerbliche Ökokontoflächen 
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- Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) 

 (aber aufwendige Organisation für alle Beteiligte, unklare Situation nach 25 Jahren)

  

- Waldausgleich (Waldumbau, Naturwald) 

 

- Gewässerrenaturierungen (Anerkennung in Absprache mit der Naturschutzbehörde ggf. nicht 

über Fläche, sondern über Kosten) 

 

- Wiederaufnahme der Pflege von Streuobstflächen (Absprache mit der Naturschutzbehörde) 

 

- (Ersatzzahlungen (§ 15 Abs. 6 BNatSchG)) 

Bsp. Lerchenfenster Bsp. Blühstreifen 

6. Weitere Möglichkeiten für zukünftige Kompensationsmaßnahmen 
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Wann zusätzlicher Ausgleich auf Grund des 

Artenschutzrechtes? 

 

- bei Beeinträchtigung streng geschützter Arten oder deren 

Lebensraum 

- gesetzliche Regelung: § 42 BNatSchG 
 

 

Wie erfolgt Ausgleichsermittlung? 

 

- in spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung (saP) wird 

Eingriffsschwere und artenschutzrechtlicher 

Ausgleichsbedarf festgelegt 

- Maßnahmen sind auf bestimmte Tier- oder Pflanzenarten 

zugeschnitten 

- Auch vorgezogene Artenschutzmaßnahmen können 

erforderlich sein, um Ersatzlebensräume rechtzeitig vor 

Baubeginn zur Verfügung zu stellen 
 

 

 Kann auf aus der Eingriffsregelung resultierenden Ausgleich 

(s.o.) angerechnet werden 

7. Artenschutzrechtlicher Ausgleich 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
  

Grundlagen der Eingriffsregelung 


